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+++ Einigung zur Corona-Impfung ab 08.04.2023 in
Thüringen  -  zusätzliche  Vergütungsanpassung  der
Influenza-Impfung +++

Die KVT hat mit den Thüringer Krankenkassen eine Einigung zur Vergütung der
Corona-Impfung ab 08.04.2023 erzielt. Demnach wird für jede Corona-Impfung
ab 08.04.2023 eine Vergütung von 15 € gezahlt. Zusätzlich wird ab 01.04.2023
die Vergütung für die Influenza-Impfung auf 10 € in Thüringen angehoben.

Hinsichtlich der Dokumentation und Abrechnung gelten zunächst die bisherigen
Regelungen fort. 

+++  Rückmeldeberichte  sektorenübergreifende
Qualitätssicherung nun im KVTOP verfügbar +++

Folgende  Rückmeldeberichte  des  Instituts  für  Qualitätssicherung  und
Transparenz  im Gesundheitswesen  (IQTIG,  Bundesauswertungsstelle)  können
ab sofort im KVTOP unter dem Reiter „Dokumente“ für dokumentierende Praxen
eingesehen werden: 

• quartalsweise  Rückmeldeberichte  zum  Verfahren
„Nierenersatztherapie  bei  chronischem  Nierenversagen
einschließlich Pankreastransplantationen (QS NET)“,

• jährlicher  Rückmeldebericht  zum  Verfahren  „Vermeidung
nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS
WI)“.

+++ Verschobene Kinderfrüherkennungsuntersuchungen
U6 bis U9 bis zum 30.06.2023 nachholen +++

Da  die  befristete  Ausnahmeregelung  zu  den  Toleranzzeiträume  für
Vorsorgeuntersuchungen  U6  bis  U9  zum 31.  März  2023  endete,  können  die
verschobenen  Kinder-Früherkennungsuntersuchungen  noch  bis  zum  30.  Juni
2023  nachgeholt  werden.  Danach  gelten  wieder  die  amtlichen  Alters-  und
Toleranzzeiträume!
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+++ Bedeutsamkeit der eGK-Nummer des Versicherten +++

Wir  hatten  in  den  letzten  beiden  KV-Ticker-Ausgaben  mitgeteilt,  dass  im  Ersatzverfahren
(„Neugeborenes“ oder „eGK kann nicht eingelesen werden“) die eGK-Nummer des Patienten von der
Karte  im  PVS zu  erfassen  ist.  Nun  erreichen  uns  zahlreiche  Nachfragen,  was  genau  die  „eGK-
Nummer des Versicherten“ ist.

Die eGK-Nummer ist jetzt eine eindeutige ID des Versicherten. Beginnend mit einem Großbuchstaben
und  neun  Ziffern  steht  diese  auf  der  Karten-Vorderseite  unten  in  der  Mitte  und  wird  dort
„Versichertennummer“ genannt. Im Praxisverwaltungssystem wird das Feld amtlich „Versicherten_ID“
genannt. 

+++ In Kürze +++

Unterstützung einer Umfrage für psychotherapeutisch tätige Kolleginnen und Kollegen zum Thema
Klimawandel in der Therapie – ausführliche Informationen und einen Umfragelink finden Sie in Ihrem
E-Mail-Eingang.
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